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Ablaufplan für das obligatorische Auslandsjahr im BA GlobTrans 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Abläufe für Sie verbindlich sind. 

Bewerbung 

Alle Studierenden, die im zweiten Studienjahr im BA Globale und Transnationale Soziologie 

eingeschrieben sind, bewerben sich schriftlich für einen Platz an einer Partnerhochschule für das 

Auslandsjahr. Die entsprechende Bewerbungsfrist wird auf der Website des BA Globale und 

Transnationale Soziologie bekannt gegeben.  

Bewerbungen an Hochschulen, mit denen kein Kooperationsabkommen besteht, sind ebenfalls 

möglich. In diesem Fall muss der Prüfungsausschuss zustimmen. Sollten Sie einen Aufenthalt an einer 

solchen Universität planen, kommen Sie bitte noch vor Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen in die 

Sprechstunde der Auslandskoordinatorin!  

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist finden persönliche Auswahlgespräche statt. Auf Grundlage der 

schriftlichen Bewerbungen und der Gespräche vergibt die Auswahlkommission des Instituts für 

Soziologie die Plätze an den Partnerhochschulen. Auswahlkriterien sind u. a. die dargelegte 

Motivation, Sprachkenntnisse, der bisherige Erfolg im Studium sowie Diversity-Gesichtspunkte. 

Finanzierung 

Kümmern Sie sich bitte eigenständig um die Finanzierung Ihres Auslandsjahres! Es gibt eine ganze 

Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten, zu denen Sie sich jederzeit durch die Auslandskoordinatorin 

beraten lassen können. Achten Sie auf Fristen und Voraussetzungen! 

Obligatorisches Beratungsgespräch 

Zu Beginn des Sommersemesters werden Sie von der Auslandskoordinatorin zu einem verpflichtenden 

Beratungsgespräch eingeladen. In diesem Gespräch geht es u. a. darum, ob die Finanzierung Ihres 

Aufenthaltes gesichert ist.  

Spätestens zwei Monate vor Beginn Ihres Auslandsjahres müssen Sie Ihren Platz an der 

Partnerhochschule verbindlich bestätigen. 

Kurswahl/Learning Agreement 

Besprechen Sie Ihre Kurswahl an der ausländischen Partnerhochschule mit der Auslandskoordinatorin 

und schließen Sie ein Learning Agreement ab. Nur so kann die Anerkennung Ihrer im Ausland 

erbrachten Leistungen gewährleistet werden. Bei Bedarf kann das Learning Agreement auch noch 

während Ihres Auslandsaufenthaltes angepasst werden.  

Nicht-Antritt 

Wurde Ihnen ein Platz an einer Partnerhochschule für das Auslandsjahr zugewiesen und Sie müssen 

von diesem zurücktreten, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

Setzen Sie sich umgehend mit der Auslandskoordinatorin in Verbindung, um das weitere Vorgehen zu 

besprechen und damit der Platz u.U. noch an andere interessierte Studierende vergeben werden kann.  

Beachten Sie bitte, dass Sie Ihren Auslandsaufenthalt nur in begründeten Ausnahmefällen in das 

nächste Jahr verschieben können. Ob Sie im 4. Studienjahr noch einen Platz an einer 

Partnerhochschule (insbesondere an Ihrer Wunschuniversität) erhalten können, ist nicht gesichert und 

hängt von der Anzahl der Studierenden im 3. Studienjahr ab. Diese Studierenden haben bei der 

Platzvergabe grundsätzlich Vorrang.  
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Sollten Sie schon im zweiten Semester wissen, dass Sie erst im vierten Studienjahr ins Ausland gehen 
wollen, nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt zur Auslandskoordinatorin auf. In diesem Fall bemühen 
wir uns, im Einvernehmen mit Ihnen eine Lösung zu finden, können einen Platz an einer unserer 
Partneruniversitäten für das vierte Studienjahr aber nicht garantieren.  

Sollten Sie sich generell nicht in der Lage sehen, das Auslandsjahr anzutreten, empfehlen wir einen 

Wechsel in den BA Soziologie zu beantragen.  

Bitte nehmen Sie folgende wichtige Hinweise zur Kenntnis: 

Wir verfügen pro Jahr über zehn Plätze an Partnerhochschulen für zehn Studierende im BA Globale 

und Transnationale Soziologie. Daher können wir Ihnen nur einmalig einen Platz an einer unserer 

Partnerhochschulen zusichern. Da das Auslandsjahr ein fester Bestandteil des BA Globale und 

Transnationale Soziologie ist, ist der erfolgreiche Abschluss dieses Studiengangs gefährdet, wenn Sie 

Ihren Platz nicht in Anspruch nehmen. 

 

Kontakt Auslandskoordinatorin: 

Lucia Bonikowski 

Raum LK 075 im IBZ 

Tel.: 0203-379-1343 

Email: soc-internat@uni-due.de 

 


